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Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2024 

 



 cyan AG, München 

 Bilanz zum 31. Dezember 2024 

 

AKTIVA

 
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Anlagevermögen
 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.765,00 8.848,00
II. Sachanlagen 2,00 2,00
III. Finanzanlagen 43.764.150,87 42.081.271,63

43.770.917,87 42.090.121,63
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände 1.855.081,31 2.743.090,76

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks 7.422,75 192.047,82

1.862.504,06 2.935.138,58
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 103.114,71 35.301,47
 

45.736.536,64 45.060.561,68

PASSIVA 

 
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Eigenkapital
 

I. Gezeichnetes Kapital 20.189.486,00 20.189.486,00
II. Kapitalrücklage 23.034.146,45 22.922.768,14

- davon während des Geschäftsjahrs
eingestellt Euro 0,00 
(Euro 2.273.120,23)

- davon für das Geschäftsjahr ent-
nommen Euro 0,00 
(Euro 58.888.127,54)

III. Bilanzgewinn 383.816,98 0,00
- davon Gewinnvortrag Euro 0,00 

(Euro 787.766,51)
 

Summe Eigenkapital 43.607.449,43 43.112.254,14
 

1.488.720,00 0,00
 

C. Rückstellungen 454.060,01 396.659,68
 

D. Verbindlichkeiten 186.307,20 1.551.647,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr Euro 186.307,20 
(Euro 1.551.647,86)

 

45.736.536,64

B. Zur Durchführung von Kapitalerhöhungen        
       geleistete Einlagen 

45.060.561,68

Die Gesellschaft cyan AG hat ihren Sitz in München. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der HRB 232764 eingetragen.

München, 25. April 2025

______________________            ______________________
Markus Cserna (Vorstand)              Thomas Kicker (Vorstand)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 

Dezember 2024 

  



cyan AG, München 

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 

 

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Rohergebnis 29.097,76 21.491,25

 

2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 385.682,00 150.950,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 39.761,85 49.465,65
425.443,85 200.415,73

 

3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 2.083,00 2.083,00

 

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 917.033,24 1.170.087,53
- davon Aufwendungen aus der Wäh-

rungsumrechnung Euro 0,00 
(Euro 39,92)

 

5. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermö-
gens 2,68 0,00

 

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.811.429,39 1.652.063,56
- davon aus verbundenen Unternehmen 

Euro 1.811.429,39 (Euro 1.651.686,59)
 

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 59.947.367,64
- davon außerplanmäßige Abschrei-

bungen auf Finanzanlagen Euro 0,00 
(Euro 59.947.367,64)

 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 112.152,56 29.494,96
- davon an verbundene Unternehmen 

Euro 661,45 (Euro 28.443,62)
 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,20 0,00
 

10. Ergebnis nach Steuern 383.816,98 59.675.894,05-
 

11. Jahresüberschuss 383.816,98 59.675.894,05-
 

12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 787.766,51
 

13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 58.888.127,54
 

14. Bilanzgewinn 383.816,98 0,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3 Bestätigungsvermerk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die cyan AG, München 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Jahresabschluss der cyan AG, München, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 

2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. 

Dezember 2024 – geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beige-

fügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaf-

ten gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-

gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaf-

ten gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-

lungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-

schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, so-

wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-

lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine 

aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 

ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung 

nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, 

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Ge-

sellschaft abzugeben. 

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann. 

 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-

eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalge-

sellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeut-

samer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

München, den 25. April 2025 

 

 

 Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Haendel 

Wirtschaftsprüfer 

Appelt 

Wirtschaftsprüfer 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlage 4 Allgemeine Auftragsbedingungen 
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� ����!9������)����'(����+�"������ �(�!�� ��� �,�5;  � �¤����%����8-.

)����'(����+�"������'(������� ����� "��������'(�����&���� 9�M ��'(���5��*
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